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Übersicht 
 

Bodenwert: 60.000 €
Sachwert: 93.000 €
Ertragswert: 88.500 €

Verkehrswert/Wohnfläche: 1.231 €/m²
Verkehrswert/Jahresnettokaltmiete 14,7
Verkehrswert/Grundstücksfläche: 112 €/m²

Verkehrswert: 92.000 €
Wohn- und Nutzungsrecht: 41.230 € 
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1 Vorbemerkungen 
 
 
Auftraggeber: Auftraggeber 

Auftragseingangsdatum:  28.06.2007 

Gutachterliche Leistung: Verkehrswert (§ 194 BauGB) 

Anlass der  
Gutachtenerstellung: 
 

Vermögensübersicht 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

18.09.2007 

Eigentümer: lt. vorliegendem Grundbuchauszug: 
 

·  Eigentümer 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 18.09.2007 
 

Teilnehmer am  
Ortstermin: 

die Wohn- und Nutzungsberechtigte,  
der Eigentümer 
 
und die unterzeichnende Sachverständige selbst. 
 

Was besichtigt werden 
konnte: 
 

Das Gebäude war zum Besichtigungszeitpunkt bewohnt und demzufolge voll-
ständig möbliert. Die Besichtigung bezieht sich daher auf die sichtbaren Gebäu-
deteile. Verdeckte Schäden können nicht ausgeschlossen werden, sind aber nach 
Auskunft des Eigentümers nicht vorhanden. 
 

Gutachtenerstellung unter  
Mitwirkung von: 
 

Dipl.-Ing. (FH) Katharina Schulenburg und Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Mirko Otto als 
Sachverständige. 
 
Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und vollständigen Verantwortung 
erstellt. 
 

Besonderheiten: Lt. Abt. II des Grundbuches besteht ein lebenslanges, unentgeltliches Wohnrecht 
für das Wohnhaus und ein Nutzungsrecht am Garten.  
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Leistungsabgrenzung: Baumängel und -schäden: Diese werden nur soweit erfasst, wie sie für die Er-

mittlung des Verkehrswertes nötig sind. Es wurden keine zerstörenden Untersu-
chungen durchgeführt, berücksichtigt werden nur sichtbare, nicht verdeckte 
Mängel. Insofern stellt dieses Gutachten kein abschließendes Gutachten über 
bauliche Mängel und Schäden dar. 
 
Baubeschreibung: Es werden nur offensichtliche und vorherrschende Merkmale 
aufgezählt, soweit sie ohne Zerstörung erkennbar sind; Angaben über nicht 
sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hin-
weisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile, Anlagen, 
Ausstattungen und Installationen wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
 
Schädlinge und Schadstoffe: Untersuchungen auf pflanzliche und tierische 
Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien (z.B. Holz-
schutzmittel) sowie Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes wurden 
nicht durchgeführt. 
 
Baugrund: Eine lageübliche Baugrundsituation ist insoweit berücksichtigt, wie 
sie in die Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende 
Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
 
Bauordnungsrecht: Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der tatsäch-
lich bestehenden Gebäude durchgeführt. Die Übereinstimmung der baulichen 
Anlagen und Nutzungen mit dem Bauordnungsrecht und Baugenehmigungen 
wird vorausgesetzt. 
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2 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung 

2.1 Lage 
 
Ort und Einwohnerzahl: 
 

Dorfteich, ca. 6.000 Einwohner; Landkreis  
 
nördlicher Ortsrand 

Entfernung zu Geschäften des täglichen Bedarfs: weit fußläufig 

innerörtliche Lage: 
 

Entfernung zu öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus + S-Bahn): weit fußläufig 
 

Lagequalität: 
(sachverständige Einschätzung) 
 

Wohnlage: einfach Geschäftslage: nicht geeignet 

Art der Bebauung und 
Nutzung in der Straße: 
 

ausschließlich wohnbauliche Nutzung; offene, i.d.R. 1-2-geschossige Bauwei-
se 
 

Immissionen: normal durch Straßenverkehr 
 

2.2 Erschließung 
 
Straßenart: 
 

Wohnsammelstraße 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut; Fahrbahn aus Natursteinpflaster; Gehwege beidseitig vorhan-
den, befestigt mit Gehwegplatten 
 

Versorgungsanschlüsse 
und Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Gas und Wasser aus öffentlicher Versorgung; Kanalan-
schluss 
 

Grenzverhältnisse, nach-
barliche  Gemeinsamkei-
ten: 
 

keine Grenzbebauung des Gebäudes, Schleppdach als Schuppen im hinteren 
Grundstücksbereich 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit ersichtlich): 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; keine Grundwasserschäden 
 

 

2.3 Grund und Boden 
 
Grundbuch: Grundbuch von  Blatt lfd. Nr. 
 Dorfteich  8888 1 
     
Kataster: Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
 Dorfteich 8 88 820 m² 
    
Grundstückszuschnitt: rechteckig   
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2.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 

2.4.1 Privatrechtliche Situation 
 
Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen: 
 

Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs: 
 
 
Die Abbildung der Eintragungen in Abt. II des Grundbuches wurden hier aus 

Gründen des Datenschutzes gelöscht. 
 

 
Die erste Eintragung bezüglich der Gewerbe-, Einrichtungs- und Be-
triebsbeschränkung wird als nicht wertrelevant betrachtet, da sie die Nut-
zung des Bewertungsobjekts nicht beeinträchtigt.  
 
Die zweite und dritte Eintragung bezüglich des Wohnungs- und Nut-
zungsrechts wird in einem gesonderten Abschnitt betrachtet. 
 
Quelle: Grundbuchauszug vom 15.11.2006 
 
(Hinweis: Schuldverhältnisse in Abteilung III des Grundbuchs werden bei der Ermittlung eines 
Verkehrswertes nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. bestehende Schul-
den bei Beleihung, Verkauf o. Ä. sachgerecht berücksichtigt werden.) 
 
Es besteht kein Mietvertrag. Das Objekt wird von der Mutter des Eigentümers 
durch ein Wohn- und Nutzungsrecht bewohnt. 

Vermietungssituation: 
 

Quelle: Grundbuchauszug und Wohnungs- und Nutzungsrechtsvertrag  
 

Nicht eingetragene Rechte 
und Lasten: 
 

Sonstige nicht grundbuchlich eingetragene Lasten (z. B. begünstigende) Rech-
te sowie besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nicht vorhanden. 
 

 Quelle: Eigentümer  
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenordnungsver-
fahren einbezogen. 
 
Quelle: Schriftliche Auskunft, Frau Weiss, Gemeinde Dorfteich 
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2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.4.2.1 Bauplanungsrecht 
 
Darstellungen im  
Flächennutzungsplan: 
 

Wohnbaufläche 

Bauplanungsrechtliche 
Situation: 
 

Es liegt keine Art von Bebauungsplan vor, es handelt sich um einen unbeplan-
ten Innenbereich nach § 34 BauGB. Gemäß dem gemeindlichen Rahmenplan 
gelten folgende Bebauungsvorgaben: 
 
Fläche = Allgemeines Wohngebiet der Baustufe II in offener Bauweise 
GRZ = 0,2 (Grundflächenzahl) 

 
Das Grundstück liegt im Bereich einer Stellplatz- und Erschließungsbeitrags-
satzung. Gemäß Stellplatzsatzung müssen pro Einfamilienhaus je ein Stellplatz 
pro Wohnung bis 100 m² und zwei Stellplätze pro Wohnung über 100 m² er-
richtet werden.  
 

Weitere Satzungen und 
Baugebote: 
 

Es liegen keine Sanierungssatzungen im Sinne der §§ 136ff., keine städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 165ff., keine Erhaltungssat-
zungen im Sinne der §§ 172-174 und keine städtebaulichen Gebote im Sinne 
der §§ 175-179 BauGB vor. 
 

Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 

baureifes Land 

 Quelle: Schriftliche Auskunft, Frau Weiss, Gemeinde Dorfteich 

 

2.4.2.2 Erschließungsbeitragssituation 
 
Beitrags- und Abgaben-
situation: 
 

Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei. 
 
Ein künftiger grundhafter Ausbau der Einrichtungen ist geplant, die Höhe der 
voraussichtlich entstehenden Beiträge kann z. Zt. nicht angegeben werden, 
weil weder der Zeitpunkt noch die Kosten der endgültigen Herstellungen fest-
stehen. 
 
Ein Wasser- und Abwasseranschluss ist vorhanden. Es sind keine Kosten of-
fen. Ein weiterer Ausbau ist nicht geplant. 
 
Dieser Umstand gilt für eine Vielzahl von Grundstücken in der Bodenricht-
wertzone und ist daher im Bodenrichtwert bereits berücksichtigt. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Ruppel, Gemeinde Dorfteich, 18.07.2007; schriftliche 
Auskunft, Herr Hartwig, Wasser- und Abwasserzweckverband 
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2.4.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Festsetzungen 
 
Baulasten: 
 

Seit dem 1. Juli 1994 erfolgt anstatt der Eintragung von Baulasten beim Bau-
ordnungsamt die notarielle Bestellung von beschränkt persönlichen Dienstbar-
keiten zugunsten der Bauaufsichtsbehörde. Diese werden im Grundbuch einge-
tragen. Es wird von Lastenfreiheit ausgegangen. 
 

Denkmalschutz: 
 

Das Grundstück ist nicht in der Denkmalliste des Landkreises eingetragen. 
 
Quelle: Denkmalliste Landkreis, Stand 31.12.2005 
 

Naturschutz: 
 

Es sind keine über die generell geltende Baumschutzverordnung hinausgehen-
den naturschutzrechtlichen Festsetzungen getroffen worden. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Härtwig, Landkreis, 18.07.2007 
 

Wasserschutz: Das Bewertungsobjekt liegt in der Trinkwasserschutzzone Stufe III A „Dorf-
teich“. 
 
Gemäß § 8 der 3. Durchführungsverordnung zum Wassergesetz gelten dort 
folgende Verbote: 
 
�  Umgang mit radioaktiven Stoffen, 
�  Einleiten und Versenken von Abwasser und Wasserschadstoffen 
 
Dieser Umstand gilt für eine Vielzahl von Grundstücken in der Bodenricht-
wertzone und ist daher im Bodenrichtwert bereits berücksichtigt. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Vot, Landkreis 

 

2.4.2.4 Bodenbelastung 
 
Bodenbelastung: Auskünfte aus dem Altlastenkataster der zuständigen Unteren Bodenschutzbe-

hörde wurden nicht eingeholt. 
 
Es ergaben sich während der Ortsbesichtigung keine Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen (Kontaminationen). 
 
Es wird demzufolge von ungestörten Bodenverhältnissen ausgegangen. 
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2.5 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 
 
Gebäudetyp: Einfamilienhaus mit einem Vollgeschoss, voll unterkellert, nicht ausgebautes 

Dachgeschoss 
 

Baujahr:  1939 (laut Eigentümer und Bauakte) 

Bauweise: massiv mit Holzbalkendecken 

Dach: Dachform: Walmdach 

Deckung: Ziegel 

Konstruktion: Holz 

Isolierung: nein 

   
Fassade: geputzt 

Fenster: überwiegend Doppelkastenfenster  

teilweise Metallfenster mit Einfachverglasung (Keller) 

überwiegend Klappläden 

   
Keller :  leicht feucht (im üblichen Maße für Gebäude dieses Baujahres); Boden: Estrich 

Sanitärbereich: Objektart Bauweise Qualität 
Anstrich deckenhoch einfach 

Badewanne frei stehend einfach 

WC stehend einfach 
 

 
Fußböden: Zimmer Fußbodenarten 

Wohnräume Kunststoffboden 

Nassräume Fliesen 

   
Küche: Es ist eine Einbauküche einfacher Qualität vorhanden.  

 
Heizung: Gas-Zentralheizung mit Flachheizkörpern und Thermostatventilen 

 
Besonderheiten: Terrasse, Markise, Eingangsstufen, Innentreppe (da Hochparterre), erkerartiges 

Blumenfenster, leicht verwilderter Garten 
 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in unterdurchschnittlichem Zustand. 
 
Es sind einige Arbeiten unmittelbar auszuführen, um einen guten baulichen Zu-
stand und eine nachhaltige Nutzung des Bewertungsobjekts sichern zu können.  
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist nach § 194 BauGB ein marktgerechter Preis, der Verkehrswert.  
 
Dieser wird „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermitt-
lung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.”  
 
Um einen möglichst marktgerechten Wert zu ermitteln, also einen, der einem realistischen Verkaufspreis 
nahe kommt, müssen die für das zu bewertende Objekt geeigneten Wertermittlungsverfahren ausgewählt 
werden. Können mehrere Verfahren angewendet werden, so erhöht dies die Sicherheit des Ergebnisses. 
 
Welche Verfahren auszuwählen sind, beruht vor allem auf zwei Fragen: 
 
1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nachzuvollziehen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung? 
 

Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert wird für gewöhnlich anhand eines Bodenrichtwertes1, gelegentlich auch anhand einzelner 
Vergleichskaufpreise ermittelt. Durch Anpassungen des verwendeten Bodenrichtwerts oder der Ver-
gleichskaufpreise gleicht man diese an das zu bewertende Grundstück und dessen Eigenschaften an. 
 
Für die Lage des Bewertungsobjekts liegt ein geeigneter Bodenrichtwert vor. Das Niveau des Bo-
denrichtwertes wurde anhand der Lagequalität mit anderen Richtwerten verglichen und für plausi-
bel befunden. Die Bodenwertermittlung wird daher auf dieser Grundlage durchgeführt. 

Sachwertverfahren 
Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
nicht zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das Bewertungsobjekt dient überwiegend der Selbstnutzung, daher wird das Sachwertverfahren 
vorrangig angewendet. 

Ertragswertverfahren 
Mit dem Ertragswertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
zur Erzielung von Renditen und weniger zur Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das zu bewertende Objekt ist ertragsorientiert zu sehen, daher wird das Ertragswertverfahren vor-
rangig angewendet. 

                                                      
1 Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für ähnlich genutzte Grundstücke in einer abgegrenzten Zone. 
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3.2 Bodenwertermittlung 
 

=

=Der Bodenwert beträgt rund: 60.000,00 €

Angepasster Bodenrichtwert x Grundstücksfläche: 60.220,80 €

Summe der Zu- und Abschläge 8 %

(An Bewertungsstichtag und Grundstückseigenschaften) angepasster Bodenrichtwert: 73,44 €/m²

Grundstücks-
fläche

Umrechnung anhand von Umrechnungskoeffizienten.
Quelle: Grundstücksmarktbericht des zuständigen Gutachterausschusses.

8 %

Das Richtwertgrundstück unterscheidet sich vom Bewertungsgrundstück hinsichtlich der Grundstücksfläche. Im
Folgenden wird diese Eigenschaft des Richtwertgrundstücks mittels Umrechnungskoeffizienten angepasst, so dass das
Richtwertgrundstück und das Bewertungsgrundstück vergleichbar sind.

Eigenschaft Begründung Zu-/Abschlag

68 €/m²

Veränderung -4,10 %

Veränderung bis zum Wertermittlungsstichtag: -2,92 %

Bodenrichtwert am Wertermittlungsstichtag (gerundet): 18.09.2007

73 €/m²Bodenrichtwert 01.01.2006

Bodenrichtwert 01.01.2007 70 €/m²

Beitrags-/Abgabenzustand frei frei
Flächenart Wohnbaufläche Wohnbaufläche
baureifes Land ja ja
Fläche 1.000 m² 820 m²

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück
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3.2.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Bodenwertermittlung 
 
Grundstücksfläche 
 
Qualität Fläche Quelle 

baureifes Land 820 m² Grundbuch 
    

 
Beitrags- und Abgabenzustand 
 
Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei (siehe Abschnitt 2.4.2.2). 
 
 
Bodenrichtwert 
 
Es wurde der vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte festgestellte Bodenrichtwert ver-
wendet. Der Bodenrichtwert ist seit Jahren unverändert, daher ist keine zeitliche Anpassung notwendig. 
 
 
Größenanpassung 
 
Der Bodenrichtwert wurde auf die in der Berechnung angegebene Grundstücksgröße abgestellt. Es hat sich 
auf dem Markt gezeigt, dass für größere Grundstücke ein geringerer m²-Preis gezahlt wird (praktisch ein 
„Mengenrabatt“) und dass umgekehrt für kleinere Grundstücke ein etwas höherer m²-Preis bezahlt wird. Um 
den Bodenrichtwert der Größe des Bewertungsobjektes anzupassen, wurden die in der Begründung genann-
ten Umrechnungskoeffizienten verwendet. 
 

Fläche Bewertungsgrundstück: 820 m²� Faktor = 1,00 1,00

Fläche Richtwertgrundstück: 1.000 m²� Faktor = 0,93 0,93
= rd. 108 %
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3.3 Sachwertermittlung 
 

x

=

+

=

-

=

Anz. Wert
1 200 €
1 1.000 €

+

=

+

=

+

=

x

=

-

=

249,00 m² BGFFläche
Normalherstellungskosten im Basisjahr (2000) 430,00 €/m² BGF
Baupreisindex zum Stichtag 111,7

480,31 €/m² BGFNormalherstellungskosten zum Stichtag 480,31 €/m² BGF

119.597,19 €Herstellungswert (Fläche x Normalherstellungskosten)

19.135,55 €Baunebenkosten (in Prozent vom Herstellungswert) 16 %

138.732,74 €Herstellungswert (mit Baunebenkosten)

Alterswertminderung (nach Ross) Gesamtnutzungsdauer 80
Restnutzungsdauer 29

72.418,49 €52,2 %

66.314,25 €Zeitwert

Teilausbau, besondere Bauteile, besondere Einrichtungen (inkl.  Baunebenkosten)

Art Ausbau, Bauteil, Einrichtung Gesamtwert
Besonderes Bauteil Eingangstreppe 200 €

1.200,00 €1.200 €Summe
Besonderes Bauteil Markise 1.000 €

67.514,25 €Gebäudewert insgesamt

2.700,57 €Wert der Außenanlagen (Prozent vom Gebäudewert) 4 %

70.214,82 €Wert der Gebäude und Außenanlagen

60.000,00 €Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung)

130.214,82 €Vorläufiger Sachwert

0,90Marktanpassungsfaktor

117.193,34 €Marktangepasster vorläufiger Sachwert

24.000,00 €sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände

93.193,34 €Sachwert

93.000,00 €Der Sachwert beträgt rund:
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3.3.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Sachwertberechnung 
 
Flächen 
 

lfd.
Nr.

Geschoss /
Grundrissebene

Erläuterung Formel (+/-) Länge
(m)

Breite
(m)

Anrechenbare
Vollgeschosse

Faktor Brutto-
Grundfläche

(m²)
1 KG gesamte Fläche l*b + 8,30 10,00 1 1 83,00
2 EG gesamte Fläche l*b + 8,30 10,00 1 1 83,00
3 DG gesamte Fläche l*b + 8,30 10,00 1 1 83,00

249,00

Berechnung der Brutto-Grundfläche (BGF)
in Anlehnung an DIN 277 (Ausgabe 2005)

Summe:

Die Maße wurden den Bauzeichungen entnommen.

 
Quelle: Eigene Berechnung 
(Hinweis: Die Berechnungen weichen aus wertermittlungstechnischen Gründen teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 
277 - Ausgabe 1987) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen insbe-
sondere in wertbezogenen Modifizierungen; bei der BGF z.B. (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z.B. Balkone) sowie Anrech-
nung von (ausbaubaren oder ausgebauten) Dachgeschossen.) 
 
 
Normalherstellungskosten 
 

Gebäudetyp: 1.02

Gebäudealter 0,80
x

=

430,30 €/m² BGFAuf das Bewertungsobjekt angepasste Normalherstellungskosten 2000:

(4)

819,20
537,88 €/m² BGF

0,80

640,00

46,00
0,00 €/m² BGF

=

##########

(4) = (2) x (3)
[€/m² BGF]

stark gehoben

338,92 €/m² BGF

Summe:

2. Regional- und objektspezifische Modifizierung des NHK-Grundwerts

97,39 €/m² BGF

0,80

einfach
29,00537,60
10,00467,20

7,00
0,00

Durchschnittsbruttogrundfläche:

Ausstattungs-standard
NHK-Tabellenwert

[€/m² BGF]

relativer Gebäudeanteil 
[%]

Bruttogrundfläche des Gebäudes:
1. Normalherstellungskosten-Grundwertermittlung

249,00 m² BGF

Angepasste Normalherstellungskosten gerundet: 430,00 €/m² BGF

mittel

(1) (2) (3)

gehoben

101,57 €/m² BGF

Ermittlung der Normalherstellungskosten 2000

 
 
 
(Hinweis: Der Ausstattungsstandard gibt denjenigen Zustand wieder, der nach evtl. angesetzten Renovierungs- und Modernisie-
rungskosten erreicht wird. Er kann daher vom tatsächlich vorhandenen Zustand abweichen.) 
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Ausstattungsstandard für Objekt:

DG nicht ausgebaut ##
eingeschossig, DG ausgebaut ##
zweigeschossig, DG ausgebaut ##

Kostengruppe einfach mittel gehoben stark gehoben

Fassade Einfacher, glatter Putz, 
Sichtmauerwerk gefugt 

Putz mit Fenster- und 
Türeinfassungen geputzt, 
Vormauersteine gefugt, 
Wäremedämmputz

Edelputz, Kratzputz, Waschputz, 
Fenster- und Türeinfassungen aus 
Werkstein, Klinkerverblen-dung, 
Wärmedämmfassade

Naturwerkstein, Spaltklinker, Mosaik,  
Metallfassaden-bekleidung, 
Vorhangwände, hinterlüftet mit  
Wärmedämm-platten

4,00% ## ## ## ##

Innenwandbekleidung Glatter, einfacher Putz mit 
Leimfarbenanstrich

Putz/Trockenputz mit 
Binderfarbenanstrich, Tapete 
(untere Preis-klasse)

Putz/Trockenputz mit 
hochwertigem Farbenan-strich, 
Tapete (mittlere Preisklasse),  
Wandver-täfelungen (einfach)

Tapete (obere Preisklasse), 
Naturstein, Wandver-täfelungen 
(hochwertig), Wandbemalungen

Nassräume Ölfarbenanstrich Fliesensockel Fliesen wandhoch Naturstein

## 4,00% ## ## ##

Deckenbekleidung
Glatter einfacher Deckenputz 
mit Leimfarbenanstrich, 
Holzwerkstoffplatten

Deckenputz gefilzt mit 
Binderfarbenanstrich, 
Gipskartonplatten

Deckenputz, tlw. Stuck, 
schalldämmende Unter-decke, 
Deckentäfelung (einfach)

Hochwertige Stuckdecken oder 
Deckenvertäfelung, untergehängte 
Decken

## 1,00% ## ## ##

Bodenbeläge
Holzdielen, begehbare 
Estriche, Linoleum, PVC 
(untere Preisklasse)

Linoleum, PVC-Böden und 
Textilbelag (mittlere 
Preisklasse), Buchen-parkett

Kunststoffböden, Textilbelag 
(gehobene Preisklasse), Parkett 
(mittlere Preis-klasse)

Textilbelag oder Parkett, z.T. mit 
Intarsien (obere Preis-klasse), 
Naturstein

Nassräume Kunststoffböden Fliesen (mittlere Preisklasse)
großformatige Fliesen (gehobene 
Preisklasse)

Naturstein

## 5,00% ## ## ##

Dachdeckung

einfache Pappein-deckung, 
Deckung aus 
Betondachsteinen (einfache 
Preisklasse), 
Faserzementdeckung; keine 
Wärmedämmung

mehrlagige Deckung aus 
Dachbahnen, Deckung aus 
Dachziegeln, Deckung aus 
Schindeln und Schablonen; 
mittlerer Wärmedämmstandard

hochwertige Deckung aus 
Dachbahnen, Gründächer, 
Deckung aus Dachziegeln mit 
Unterdach, Schiefer-deckung, 
Metall-deckungen; gehobener 
Wärmedämmstandard

Deckungen mit gehobenem Standard 
und hohem Schwierigkeitsgrad durch 
Dachaus- und Dachaufbauten

## 5,00% ## ## ##

Fenster

Einfachfenster aus 
Holz/Kunststoff mit 
Einfachverglasung, einfache 
Beschläge, Fensterbänke aus 
Holz, Beton oder Faserzement

Einfachfenster aus 
Holz/Kunststoff mit 
Isolierverglasung; bessere 
Beschläge, Rollläden oder 
Fensterläden, Fenster-bänke aus 
Holz, Metall oder 
Betonwerkstein

Einfachfenster/Verbundfenster aus 
Holz, Kunststoff oder Alu/Holz mit 
Isolier-verglasung; hochwertige 
Beschläge, Rollläden oder 
Fensterläden, Fensterbänke aus Alu 
oder Werkstein

auch raumhohe Verglasungen, große 
Schiebeelemente, 
Schallschutzverglasung; hochwertige 
Beschläge, elektr. Rollläden, 
Markisen, Jalousien, Fensterbänke aus 
Alu oder Naturwerkstein

## 5,00% ## ## ##

Türen
Einfache Füllungstüren aus 
Holz/Holz-Werk-stoffen, 
Stahlzargen, einfache 
Schlösser und Beschläge

Füllungstüren/ glatte Türen aus 
Holz o. Holzwerkstoffen, 
Holzzargen, bessere Schlösser 
und Beschläge

Türen aus Holz/ Holzwerk-stoffen 
mit hochwertiger Oberfläche, 
Eingangstüren Eiche oder Alu; 
gute Schlösser und Beschläge

Edelholztüren, Eingangstüren aus 
Metall, Schiebetüren, Ganzglastüren, 
Einbruch-schutz, hochwertige 
Schlösser u. Beschläge

6,00% ## ## ## ##

Heizung Einzelöfen

Mehrraum-Warmluft-
Kachelofen, Zentral-heizung als 
Schwer-kraftheizung mit Radia-
toren, Boiler für Warm-wasser

Zentralheizung als Pumpen-
heizung mit Flachheiz-körpern, 
Fußbodenheizung, Elt-Speicher-
Heizung, Regeltechnik, 
Warmwasser zentral, dezentral

Zentralheizung und Fußboden-
heizung, Elt-Speicherheizung, 
Klimaanlagen, Solaranlagen, 
hochwertige Regeltechnik, 
Warmwasser zentral/dezentral

## ## 7,00% ## ##

Sanitär etc.

einfache Wasser- und 
Abwasserinstallation, 
überwiegend auf Putz, 1 Bad 
mit WC je Wohnung, einfache 
Ausführung

Wasser- und 
Abwasserinstallation unter Putz, 
Bad mit Dusche und Gäste-WC 
(je Wohnung), bessere 
Ausführung

Wasser- und Abwasserinstallation 
unter Putz Bad mit WC und WC 
getrennt (je Wohnung), gehobene 
Ausführung, hochwertige 
Bedienungselemente

Wasser- und Abwasserinstallation 
unter Putz, mehrere Bäder und WC`s  
(je Wohnung), stark gehobene 
Ausführung, hochwertige Bedienungs-
elemente, Whirlpool o.Ä.

## 6,00% ## ## ##

Elektroinstallation
je Raum 1 Lichtauslass und 1-
2 Steckdosen, Elt-Installation 
tlw. auf Putz, einfache 
Beleuchtungskörper

einfache Elt-Installation, je 
Raum 1-2 Lichtauslässe und 2-3 
Steckdosen, bessere 
Beleuchtungskörper, einfache 
Fernmelde- und informations-
technische Anlagen,  Antennen

hochwertige Elt-Installation, je 
Raum mehrere Licht-auslässe und 
Steckdosen, gute 
Beleuchtungskörper, bessere 
Fernmelde- und 
informationstechnische Anlagen, 
Antennen

aufwendige Elt-Installation; 
Sicherheitseinrichtungen, hochwertige 
Beleuchtungs-körper, hochwertige 
Fernmelde- und informations-
technische Anlagen, Antennen

## 3,00% ## ## ##
Summe 10,00% 29,00% 7,00% 0,00%  
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2006 
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Besondere Bauteile  
 
Im Herstellungswert sind gemäß den Modellvorschriften der Wertermittlungsverordnung (WertV) nicht alle 
Arten von Bauteilen erfasst. Die zusätzlichen besonderen Bauteile besonderen Einrichtungen werden daher 
einzeln erfasst und als zusätzliche Kosten angesetzt. Dies erfolgt – je nach Art des Bauteils – vor der Be-
rechnung der Baunebenkosten oder nach deren Berücksichtigung, im vorliegenden Fall als Zeitwert nach 
Baunebenkosten. 
 
Quelle: siehe Fachliteratur in Abschnitt 4 
 
 
Baupreisindex 
 
Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr (2000) an die allgemeinen Wertverhältnisse am Wertermitt-
lungsstichtag erfolgt mittels des Verhältnisses des Baupreisindexes am Wertermittlungsstichtag und des 
Baupreisindexes im Basisjahr (= 100). 
 
Es wurde bewusst nicht der Brandenburger Baupreisindex verwendet, da der unterzeichnende Sachverstän-
dige bei Nachbewertungen realer Kaufpreise festgestellt hat, dass der Ansatz des bundesdurchschnittlichen 
Baupreisindexes zu marktkonformen Werten führt, während die Anwendung des Brandenburger Baupreis-
indexes nicht zu marktkonformen Werten führt. Dies ist erklärlich, da das WertermittlungsForum Dr. 
Sprengnetter in mittlerweile weit mehr als 1.000 nachbewerteten Kauffällen bundesweit die Anwendung 
dieses Modells geprüft hat und eine Abhängigkeit lediglich vom Bodenwertniveau und vom vorläufigen 
Sachwert feststellen konnte. 
 
 
Baunebenkosten 
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2006 
 
 
Restnutzungsdauer 
 
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer – insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder 
zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen – wird das Modell des Oberen Gut-
achterausschusses Nordrhein-Westfalen angewendet. 
 

8

Ermittlung der Restnutzungsdauer und des fiktiven Baujahres bei modernisierten Gebäuden nach dem 
Modell des Oberen Gutachterausschusses des Landes Nordrhein-Westfalen

3

Gesamtpunktzahl

2

1

Modernisierungselemente; typische Fälle

Einbau von isolierverglasten Fenstern

Punkte
max.

Punkte
tatsächlich

1

Maßnahmen

1

2

1

Verbesserung der Leitungssysteme 2

Einbau einer zeitgemäßen Heizungsanlage

Wärmedämmung der Außenwände und des obersten Geschosses

3

3

2

2

2

3

2Erneuerung der Dacheindeckung

Modernisierung von Bädern / WC’s etc.

Einbau von Bädern / WC’s etc.

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken und Fußböden

wesentliche Änderung und Verbesserung der Grundrissgestaltung
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65 6515 Jahre 65 65 65

80 80

10 Jahre

Modifizierte Restnutzungsdauer bei einer üblichen Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren

70 70

0 Jahre 80 80 80

70 70 70

60 60

30 Jahre 50

20 Jahre 60 60 60

50 50 50

39 45

43 48

53

40 Jahre 40 40 40

50 Jahre 30 30 34

35 42

70 Jahre 12

60 Jahre 20 23 29

32 40

33 4119 26

Gebäudealter modifizierte Restnutzungsdauer

= 80 Jahre 8 16 24

Modernisierungsstandard (Punktzahl aus obiger Tabelle )

0-1 2-5 6-10 11-15 16-20

 
Ermittlung des fiktiven Baujahres

-

=

-

=

80 Jahre

abzüglich modifizierte Restnutzungsdauer

fiktives Gebäudealter

Jahr des Wertermittlungsstichtages

abzüglich fiktives Gebäudealter

29 Jahre

51 Jahre

gleich fiktives Baujahr 1956

2007

51 Jahre

übliche Gesamtnutzungsdauer

 
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2006 
 
 
Alterswertminderung 
 
Die Alterswertminderung erfolgt nach der von Ross entwickelten Funktion. 
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2006 
 
 
Außenanlagen 
 
Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen (z.B. auch Terrassen) wurden im Ortstermin getrennt 
erfasst und pauschal in ihrem Zeitwert geschätzt.  
 
Quelle: Gerardy, Möckel, Troff: Praxis der Grundstücksbewertung, Verlag Moderne Industrie, Loseblattsammlung, Landsberg am 
Lech, Stand: 9/2004  
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Marktanpassungsfaktor 
 
Der lokale Gutachterausschuss hat keine eigenen Marktanpassungsfaktoren für Ein- und Zweifamilien-
wohnhäuser abgeleitet. Der Marktanpassungsfaktor wurde hier gekürzt, da es sich um einen Altbau mit 
geringer Wohnfläche und Zimmeranzahl und unausgebautem Dachgeschoss handelt. Dieser ist so nicht von 
einer Familie mit zwei Kindern zu bewohnen und ist daher nur für einen eingeschränkten Interessentenkreis 
(allein stehendes Ehepaar) interessant und daher unterdurchschnittlich marktgängig. 
 
Quelle: Sauerborn, Peters, Buder, Sterz: Neues Gesamtsystem für Sachwert-Marktanpassungen in: WFA 3/2006, Wertermittlungs-
Forum, Sinzig, 2006 
 
 
Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 
Beim Bewertungsobjekt sind zwingend Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsaufwendungen von einem 
Käufer einzukalkulieren, um eine längerfristige Nutzung des Bewertungsobjekts realisieren zu können.1

 
 

Putz-/Trockenbau
Fliesenarbeiten
Schreiner
Malerarbeiten
Bodenbelagsarbeiten
Sanitär
Elektro
Außenanlagen
Summe:

x
=

290,50 €/m²
20%30 €/m²

Ermittlung der Modernisierungs- und Instandsetzungskosten

22,50 €/m²
6,00 €/m²

70,00 €/m²

95,00 €/m²
25,00 €/m²

15,00 €/m²

27,00 €/m²

Anteil, der noch durch-
zuführenden Arbeiten

30,00 €/m²100%30 €/m²

95 €/m²

50%

100%
100%

74,74 m²
21.711,97 €

135 €/m²

25 €/m²
70 €/m²
45 €/m²

50 €/m²

Gewerk
notwendiger Aufwand je m² 

Wohnfläche
Kosten/m² Wfl. 

(100 %)

100%

20%

30%

Die notwendigen Instandsetzungs- bzw. Modernisierungsaufwendungen werden nach Gewerken als Flächenmaße 
entsprechend dem Grad der notwendigen Arbeiten aufgeschlüsselt. Die Werte sind Schmitz, Krings, Dahlhaus, 
Meisel: Baukosten 2004, Instandsetzung / Sanierung / Modernisierung / Umnutzung, Verlag für Wirtschaft und 
Verwaltung Hubert Wingen, Essen 2003 entnommen.

 

                                                      
1 Diese Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwendungen beeinflussen den in diesem Verfahren angesetzten Ausstattungs-

standard. Dieser gibt also denjenigen Standard wieder, der nach der Durchführung dieser Aufwendungen erreicht wird. 
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+
=

Modernisierungs- und Instandsetzungskosten gerundet: =

Richtwert %
von…bis

0,2-0,8
0,1-0,5

Kosten für Finanzierung
Zinsen- und Zwischenfinanzierung

Allgemeine Baunebenkosten

12,3%

0,5%Bewirtschaftung bis zur Ingebrauchnahme
Sonstige Baunebenkosten
Summe

Nebenkosten – Erfahrungswerte

Finanzierung
5,0%
2,0%

Für die ermittelten Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwendungen sind noch die 
Baunebenkosten einzuschätzen. Dies wird anhand der folgenden Tabelle gemacht.

Vorbereitung der Objektplanung

gewählt

Verwaltungsleistungen des Bauherrn

0,8%

1,5-4,5 2,0%

24.000 €

2,0%1,0-2,0

2.670,57 €Die Baunebenkosten (als Prozentsatz der Mod./Instandsetzungskosten) betragen:
Die Modernisierungs- und Instandsetzungskosten betragen inkl.  Baunebenkosten:

Versicherung

24.382,54 €

1,0-8,0
0,5-2,0
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3.4 Ertragswertermittlung 
 

-

=

-
=

x
=

+
=

-
=

Miete/mtl Miete/Jahr
523,18 € 6.278,16 €

Einnahmen
Haus 74,74 m² 7,00 €/m²

Fläche Miete/m²

74,74 m² 523,18 € 6.278,16 €Summe

Rohertrag 6.278,16 €

Bewirtschaftungskosten Anteil Bezugsmenge Betrag

Summe 1.255,63 € 1.255,63 €
Bewirtschaftungskosten 20 % 6.278,16 € 1.255,63 €

Jährlicher Reinertrag (= Rohertrag - Bewirtschaftungskosten) 5.022,53 €

Reinertragsanteil des Bodens (= Bodenwert x Liegenschaftszinssatz) 3,50 % 2.100,00 €
Ertrag der baulichen Anlagen (= Reinertrag - Reinertragsanteil des Bodens) 2.922,53 €

Vervielfältiger bei Restnutzungsdauer 29 Jahre 18,036
Ertragswert der baulichen Anlagen (= Ertrag der baulichen Anlagen x Vervielfältiger) 52.710,75 €

Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung) 60.000,00 €
Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks 112.710,75 €

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 24.000,00 €
Ertragswert 88.710,75 €

Der Ertragswert beträgt rund: 88.500,00 €
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3.4.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 
Flächen 
 

lfd
. N

r.

G
es

ch
os

s Raumbezeichnung

R
au

m
-N

r. +/  - Raumteil-
bezeichnung

bzw.
Besonderheit

Formel Länge
(m)

Breite
(m)

Fläche
(m²)

Gewichts-
faktor

(Wohn-
wert)

Wohn-
fläche

Raumteil
(m²)

Wohn-
fläche
Raum
(m²)

1 EG Diele 1 + gesamt l*b 1,40 3,00 4,20 0,97 4,07 4,07
2 EG Küche 2 + Raumteil 1 l*b 1,05 0,93 0,98 0,97 0,95
3 EG Küche 2 + Raumteil 2 l*b 2,40 3,05 7,32 0,97 7,10 8,05
4 EG Bad 3 + gesamt l*b 1,40 2,20 3,08 0,97 2,99 2,99
5 EG Zimmer 1 4 + gesamt l*b 3,70 5,25 19,43 0,97 18,85 18,85
6 EG Zimmer 2 5 + gesamt l*b 3,35 4,00 13,40 0,97 13,00 13,00
7 EG Zimmer 3 6 + gesamt l*b 4,40 4,00 17,60 0,97 17,07 17,07
8 EG Terrasse 7 + gesamt l*b 4,20 5,10 21,42 0,5 10,71 10,71

74,74

Wohnflächenberechnung

Summe:

Die Maße wurden den Bauzeichungen entnommen. Die Maße der Terrasse wurden vom Lageplan des Eigentümers abgegriffen.

 
Quelle: Eigene Berechnung; vorliegende Pläne 
 
Hinweis: Die Berechnungen weichen aus wertermittlungstechnischen Gründen teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 
277 - Ausgabe 1987) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen insbe-
sondere in wertbezogenen Modifizierungen; z.B. orientieren Sie sich an der WF-Wohnflächenrichtlinie (WF-WoFlR) bzw. an der 
WF-Nutzflächenrichtlinie (WF-NuFlR), in denen die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten 
Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche bzw. zur nutzwertabhängigen Anrechnung 
auf die Nutzfläche systematisiert sind (vgl. Literaturverzeichnis [L 2]). 
 
 
Rohertrag 
 
1. Datenlage 
 
Lt. Abt. II des Grundbuches besteht ein lebenslanges, unentgeltliches Wohnrecht für das Wohnhaus und ein 
Nutzungsrecht am Garten.  
 

 
 
Quelle: Mietpreissammlung des Sachverständigen; Stelter, Finger, Bachmann: Ortsübliche Mieten für Wohnungen in Ein- und 
Zweifamilienwohnhäusern, in: Das Grundeigentum Nr. 23/2005, Grundeigentumverlag, Berlin, 2005 
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Gewählte Mietansätze, unmittelbare Mietsteigerungsmöglichkeiten und sachverständige Einschätzung 
 
Hier wird aufgrund der geringen Größe eine Miete oberhalb der Spannen angesetzt, da sich auf dem Markt 
gezeigt hat, dass für kleinere Flächen eine höhere Miete pro m², also für größere Flächen also eine Art 
„Mengenrabatt“ und somit eine geringere Miete gezahlt wird. 
 
 
Liegenschaftszinssatz 
 

 
 

 
Restnutzungsdauer 
 
Siehe Sachwertverfahren. 
 
 
Vervielfältiger 
 
Der Vervielfältiger ist eine Rechengröße des Ertragswertverfahrens und berücksichtigt darin den Umstand, 
dass Erträge einer Immobilie nicht auf einmal sondern erst langfristig erbracht werden und daher Zinsaspek-
ten und Inflation unterliegen. Der Vervielfältiger bestimmt sich anhand des angesetzten Liegenschaftszins-
satzes und der verwendeten Restnutzungsdauer und erfolgt nach der in Anlage 1 (zu § 16, Abs. 3) der 
WertV festgelegten Formel. 
 
 
Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 
Die zu berücksichtigenden besonderen wertbeeinflussenden Umstände sind zuvor bereits erläutert worden. 
 

Die angesetzten Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwendungen führen zu einer Sanierung des Objek-
tes, die im Ergebnis sicherstellt, dass die angesetzten Mieten nachhaltig erzielbar sind. 
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3.5  Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen  
 

Gewicht Verfahrenswert
x = x =
x = x =

Summen:

Summe der gewichteten Werte:
Summe der Gewichte:

Das gewogene Ergebnis beträgt zum Wertermittlungsstichtag rund:

Gewichtung

Gewichtung

1,0

0,5

0,8

vorrangig sachwertorientiert
vorrangig sachwertorientiert

0,8

Begründung

93.000 €

92.000,00 €

Anhand der in der Verfahrenswahl dargelegten Auswahlkriterien… 

1. Welche Verfahren vollziehen die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nach?

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert gemäß§ 7 Wertermittlungsverordnungaus den Ergebnissen
dieser Verfahren unter Würdigung (d.h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten.

88.500 €
93.000 €

Ertragswert:
Sachwert:

0,8

2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung?

…wird im Folgenden die jeweilige Aussagefähigkeit der ermittelten Verfahrenswerte eingeschätzt und daraus ein gewichtetes Mittel gebildet.

1. Objektart:
0,5Ertragswert:

Begründung

1,20
91.500 €=109.800 €

0,80
0,40 88.500 €

Sachwert:

Objektart

genauer Bodenwert, überörtlicher Marktanpassungsfaktor
unsichere Mieten, örtlicher Liegenschaftszinssatz

Gewichteter WertDaten

2. Datenqualität:

Sachwert:
Ertragswert:

0,81,0

Ertragswert:

Ergebnis:

Sachwert:

1,20 109.800 €

35.400 €
74.400 €
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4 Zur Wertermittlung des durch das Wohnungsrecht belasteten Grundstückes 
 
Die Belastung eines Grundstückes mit einem Wohnungsrecht mindert den Verkehrswert des Grundstückes 
in aller Regel. Wohnungsrechte gemäß § 1093 BGB sind beschränkt persönliche Dienstbarkeiten. Als 
solche sind sie an die Person des Berechtigten gebunden. Es kann für sie folglich einen Markt, der durch 
Angebot und Nachfrage bestimmt wird, nicht geben. Es wäre grundsätzlich nicht statthaft, die Grund-
stückswertminderung eines Grundstückes mit dem Wert des Wohnungsrechtes gleichzusetzen. Stattdessen 
versucht man, mit folgender Überlegung fiktiv den Markt nachzuvollziehen1: 
 
Ein potentieller Käufer investiert den Kaufpreis in ein Objekt, das er zwar mit der Absicht der Eigennut-
zung erwirbt, daran aber wegen es Wohnungsrechtes gehindert wird. Der aktuelle Wert einer Immobilie 
lässt sich aus der Frage ableiten, welches Kapital heute angelegt werden muss, um die Immobilie nach 
„Ablauf“ der Belastung zu erwerben. Dabei sind eventuelle Erträge oder Kosten, die der Eigentümer wäh-
rend der Laufzeit des Rechtes erhält bzw. zu tragen hat, zu berücksichtigen.  
 
Somit folgt: 
    

VW= S a nl * E + 1/ q nl * VW (n-nl)  
 
VW  = mit Wohnungsrecht belasteter Verkehrswert 
1/q * nl  = Abzinsungsfaktor 
nl   = „Dauer“ des Wohnungsrechtes (z.B. statistische Lebenserwartung der Berechtigten, 

   vgl. Sprengnetter, Bd. II, Abschnitt 3.6.2) 
n  = Restnutzungsdauer des Objektes 
VW(n-nl)  = vom Wohnungsrecht unbelasteter Verkehrswert des Objektes unter der Fiktion, dass  

   die Restnutzungsdauer nur noch n-nl beträgt (zu heutigen Wertverhältnissen) 
S          = Summe aller kapitalisierten (negativen und positiven) Erträge 
anl         = jeweiliger Rentenbarwertfaktor (bezogen auf die „Dauer“ des Wohnungsrechtes) 
E  = eventuelle Erträge  
 
 
Zum Abzinsungssatz 
 
Der Käufer investiert heute in ein üblicherweise selbst genutztes Objekt, das er erst in nl Jahren (also nach 
Ablauf des Rechtes) nutzen kann. Er wird daher den Barwert des nach Ablauf des Rechtes bestehenden 
Verkehrswerts (zu heutigen Wertverhältnissen) bezahlen wollen. Er könnte folglich alternativ den Kauf-
preis bei der Bank anlegen und erhält dafür „k“ Prozent. (k= durchschnittlicher Kapitalzinssatz im Kapita-
lisierungszeitraum). Gleichzeitig verändert sich aber das Preisniveau, so dass er in nl Jahren das inzwi-
schen um nl Jahre gealterte Gebäude zu dem dann herrschenden Niveau erwerben müsste. D.h. über die 
Dauer der Wartezeit beträgt der Zinsgewinn für sein bei der Bank angelegtes Kapital nicht k % sondern 
nur  

 
(k-s) % 

 
mit s = Preisänderungsrate für bebaute Immobilien. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Modell nach Strotkamp, H.-P. in: Sprengnetter, Hans-Otto (Hrsg.): Handbuch zur Ermittlung von Grundstückswerten und für 

sonstige Wertermittlungen, Loseblattsammlung, Wertermittlungsforum, Sinzig 2004 
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Zu den Wertermittlungsansätzen 
 
Wertermittlungsstichtag:   18.09.2007 
 
Unterstellung: - das Wohnungsrecht ist unentgeltlich, alle Unterhal-

tungskosten des Grundstücks (Grundsteuer, Versicherung, 
Straßenreinigung, Erschließungskosten etc.) trägt der 
Rechtsgeber 

 - das Wohnungsrecht erlischt mit dem Tode des Längstle-
benden 

 - das Wohnungsrecht berechtigt zur alleinigen Nutzung 
des Grundstückes und aller Räumlichkeiten des Gebäudes 
unter Ausschluss des Eigentümers 

 - Laut Auskunft des Eigentümers ist einer der eingetrage-
nen Berechtigten bereits verstorben.  

 
Berechtigte Mutter des Eigentümers 
Geburtsdatum 18.07.1928 
vollendetes Alter 79 
Geschlecht weiblich 
durchschnittl. Lebenserwartung 9,01 
 
Es wird daher ein Abzinsungszeitraum von 10 Jahren angenommen, orientiert an der ständig steigenden 
Lebenserwartung. 
 
k1 = 4 % 
s2 = 3 % 
 
 
Ermittlung des Barwertes der Kosten 
 
Eingaben: 
 
Die Kosten für die Bewirtschaftung, welche zu kapitalisieren sind, werden wie folgt geschätzt: 
 
 
·  jährliche Rentenrate R = 3.955,00 €3  

·  Anzahl der Zahlungen pro Jahr t = 12 
·  Zahlungsweise  = vorschüssig 

·  Kapitalisierungszinssatz k = 4,00 % / Jahr 

·  Dynamik(zins)satz s = 3,00 % / Jahr 
·  Verwendete Sterbetafel  = 98/00 neue Bundesländer (abgek.) 

 
·  Angaben zur Berechtigten: ·  Geschlecht ·  = weiblich 
 ·   Vollendetes Alter (x) ·  = 79 Jahre 

                                                      
1 Umlaufrendite für Anleihen der öffentlichen Hand mit einer Restlaufzeit von über 9 bis 10 Jahren im Jahresdurchschnitt, Quelle: 

Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
2 Geschätzte durchschnittliche Steigerung der Kosten.  
3 1.255 € p.a. für Bewirtschaftungskosten (siehe Ertragswertermittlung), zzgl. 75 m² x 3 €/m² X 12 Monate = 2.700 € Betriebskos-
ten, ergibt eine Rate von 3.955 €. 
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Berechnungsformel und Berechnungsgrößen: 
 

)(t
xx aRB ´=  

 
 
·  Leibrentenbarwertfaktor1 für die Berechtigte 

im Alter x (monatlich, vorschüssig) 
ax

(t) = 8,240665 

 
 
Barwert der Leibrente Bx = 32.591,50 € 
 rd.  33.000,00 € 

 
 
Ermittlung des Verkehrswertes bei „Ablauf“ des Rechts (zu heutigen Wertverhältnissen) 
 
VW(n) 2   = 92.000,- € 
VW (Geb(n)) 3 = 92.000 € – 60.000,- € = 32.000,- € 
Restwert (n) 4 = 47,8 % 
Restwert (n-nl) 5 = 32,8 % 
 
32.000       VW(Geb(n-nl)) 

_______ = __________ 
47,8 %  32,8 % 
 
VW(Geb(n-nl))  = 22.000,- € (Näherung) 
 
 
Ermittlung des belasteten Verkehrswertes 
 
VW = - 33.000,00 € + 1 / 1,0110 * (22.000,- € + 60.000,- €) 
 
VW = - 33.000,00 € + 1 / 1,0110 * 82.000,00 € 
 
VW = - 33.000,00 € + 0,905286954 * 82.000,00 € 
 
VW = - 33.000,00 € + 74.230,- € 
 
VW = 41.230,- € (gerundet) 
 
 
Der durch das Wohnrecht der Berechtigten belastete Verkehrswert der Immobilie Entenstraße 9 in 15000 
Dorfteich ergibt sich zum Stichtag 18.09.2007 mit 
 

41.230,- €. 
 

                                                      
1 Aus der abgekürzten Sterbetafel nach der Veröffentlichung von Kierig in WFA: „Leibrentenbarwertfaktoren, ein Buch mit 

sieben Siegeln?“ abgeleitet.  
2 Verkehrswert des Objektes ohne Belastung 
3 „Verkehrswert“ der Bebauung (Gesamtverkehrswert – Bodenwert) 
4 Restwert des Gebäudes im Verhältnis zum Herstellungswert entsprechend der Alterswertminderung von Ross zum Bewertungs-

stichtag (GND 80 Jahre/ RND 29 Jahre = 52,2 % = 47,8 %) 
5 Restwert des Gebäudes im Verhältnis zum Herstellungswert entsprechend der Alterswertminderung von Ross zum Stichtag 

Ablauf des Rechtes (GND 80 Jahre/ RND 19 Jahre = 67,2 % = 32,8 %) 
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4.1 Zusammenfassung und Verkehrswert 
 

 

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um ein 1939 erbautes Einfamilienhaus mit 74,74 m² 
Wohnfläche. Das Haus und der Garten wird durch ein Wohn- und Nutzungsrecht von der 
Mutter des Eigentümers genutzt. Das Gebäude befindet sich in unterdurchschnittlichem 
Zustand. Es sind einige Arbeiten unmittelbar auszuführen, um einen guten baulichen Zu-
stand und eine nachhaltige Nutzung des Bewertungsobjekts sichern zu können.  

Der Verkehrswert für das unbelastete Grundstück Entenstraße 9 in 15000 Dorfteich wird 
zum Wertermittlungsstichtag 18.09.2007 mit rd. 

92.000,00 € 
ermittelt. 

 

Der Verkehrswert für das belastete Grundstück Entenstraße 9 in 15000 Dorfteich wird zum 
Wertermittlungsstichtag 18.09.2007 mit rd. 

41.230,00 € 
ermittelt. 

 
 
 
Vorstehendes Gutachten habe ich aufgrund eingehender Besichtigung des Objektes und genauer Prüfung 
der Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zu den Beteiligten besteht keinerlei persönli-
che und wirtschaftliche Bindung. Am Ergebnis des Gutachtens habe ich kein persönliches Interesse. 
 
 
Die Sachverständige bescheinigt durch ihre Unterschrift zugleich, dass ihr keine Ablehnungsgründe ent-
gegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aus-
sagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
Berlin, den 29.10.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Katharina Schulenburg 
Dipl.-Ing. (FH) 

 
geprüfte Sachverständige für Immobilienbewertung 

ZIS (Sprengnetter Akademie) 
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4.2 Plausibilisierung 
 
Das Gutachten der Sachverständigen Dipl.-Ing. (FH) Katharina Schulenburg wurde von mir geprüft.  
 
Zur Plausibilität des o. g. Gutachtens nehme ich wie folgt Stellung:  
 
Die von mir durchgeführte Prüfung des o. g. Gutachtens erstreckt sich primär auf die Plausibilität und 
Nachvollziehbarkeit der angewandten Bewertungsmethodik in Verbindung mit den gewählten Einzelan-
sätzen und den daraus resultierenden Schlüssen und Ergebnissen.  
 
Eigene grundstücksspezifische Erhebungen wurden meinerseits nicht angestellt. Ebenso erfolgte keine 
örtliche Grundstücksbegehung. Eine eigene Wertermittlung wurde ebenfalls nicht durchgeführt. Die all-
gemeinen Ausführungen zu den wertrelevanten Faktoren des genannten Grundstückes sind augenschein-
lich vollständig.  
 
Die vom Sachverständigen, aufgrund der dargestellten rechtlichen und tatsächlichen Eigenschaften des 
Grundstückes, gewählten Wertermittlungsverfahren sind marktkonform. Die im Gutachten durchgeführte 
Ermittlung des Wertes der baulichen Anlagen ist mit den gewählten Einzelansätzen nachvollziehbar und 
plausibel.  
 
Das Gutachten baut auf allgemein zugänglichen und anerkannten Marktinformationen auf. Widerspre-
chende Informationen sind mir nicht bekannt. Das Gutachten lässt keine offensichtlichen oder groben 
Unrichtigkeiten erkennen. Ich bescheinige dem Gutachten deshalb Plausibilität. 
 
Berlin, 29.10.2007 

Mirko Otto 
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 

 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin öffent-
lich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die 
Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke 
 
zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(WF-Zert), Schwerpunkt Verkehrs-/Marktwertermittlung 
einschließlich Bewertungen für finanzwirtschaftliche 
Zwecke (Personalzertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 
17024) Zert.-Nr. 0102-004 
 
Sachverständiger (ebs/BIIS) 
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6 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
 
BauGB: Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

5.9.2006 (BGBl. I S. 2098) m.W.v. 12.9.2006 
 

BauNVO: Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 23. Januar 1990 (BGBl. I 
1990 S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. 
April 1993 (BGBl. I 1993 S. 466) 
 

WertV: Wertermittlungsverordnung vom 06. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2209), zuletzt geändert durch Artikel 3 Bau-
ROG vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081) 
 

WertR:  Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken in der Fassung vom 19. Juli 
2002 (BAnz Nr. 238a vom 20. Dez. 2002) 
 

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 (RGBl. S. 195), Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuches vom 
2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 
3412), Berichtigung der Bekanntmachung der Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 22. Mai 2003 
(BGBl. I S. 738) 

 
 
 
 

© Urheberrechtsschutz. Alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck be-
stimmt. Eine Vervielfältigung oder eine Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
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Lageplan (nicht maßstäblich) 
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Kellergeschoss (nicht maßstäblich) 
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Erdgeschoss (nicht maßstäblich) 
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Schnitt (nicht maßstäblich) 
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Straßenansicht Ansicht des Bewertungsobjektes von der Straße 

Ansicht des Bewertungsobjektes vom Garten Ansicht des Bewertungsobjektes vom Garten 

Garten Ansicht des Bewertungsobjektes vom Garten 



 

Mustergutachten-Nr. 2007-314 Seite 9  

 
Schleppdach 
als Schuppen 

Hauseingang 

 
Treppe Keller 

Keller 
leichte Feuchteschäden 

Keller 
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Keller 
leichte Feuchteschäden 

Keller 
ehem. Luftschutzbunker 

Zimmer 
(beispielhaft) 

Zimmer 
(beispielhaft) 

 
Terrassentür Terrasse 
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Küche Küche 

Detailansicht 
Heizkörper 

Detailansicht 
Fenster 

 
Bad Bad 



 

Mustergutachten-Nr. 2007-314 Seite 12  

 

  
Detailansicht Bad 

leichte Feuchteschäden 
Detailansicht Bad 

Riss 

  
Zimmer 

(beispielhaft) 
Flur 

 

 

Zugang 
Dachboden 
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Das Sachwertmodell der Wertermittlungsverordnung 
 
Das Sachwertverfahren ist in den §§ 21 - 25 der Wertermittlungsverordnung beschrieben. 
 

Der Sachwert setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Herstellungswert 
- 

Alterswertminderung 
+ 

Wert der Außenanlagen  
(Anschlüsse, Anpflanzungen etc.) 

+ 
Bodenwert 

= 
vorläufiger Sachwert 

x 
Marktanpassungsfaktor 

= 
Sachwert 

Erläuterungen der verwendeten Begriffe 
 

Herstellungswert 
Der Gebäudeherstellungswert wird durch Multiplikation des Gebäuderauminhalts (m³) oder der 
Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare 
Gebäude ermittelt. Dem so ermittelten Herstellungswert ist noch der Wert von besonders zu 
veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs)Einrichtungen sowie die Baunebenkosten 
(BNK) hinzuzurechnen. 
 

Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude 
mit annähernd gleichem Ausbau- und Ausstattungsstandard. Sie werden für die Wertermittlung auf 
ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen 
überwiegend die Dimension “€/m² Bruttogrundfläche des Gebäudes” und verstehen sich inkl. 
Mehrwertsteuer. 
 

Normgebäude, besonders zu veranschlagende Bauteile 
Bei der Ermittlung des Gebäuderauminhalts oder der Gebäudeflächen werden einige den 
Gebäudewert wesentlich beeinflussenden Gebäudeteile nicht erfasst (z.B. Kelleraußentreppen, 
Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, Balkone und Dachgauben). Das Gebäude ohne diese 
Bauteile wird in dieser Wertermittlung mit “Normgebäude” bezeichnet. 
Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu dem für das Normgebäude ermittelten Wert 
durch Wertzuschläge besonders zu berücksichtigen. 
 

Besondere Einrichtungen 
Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Herstellungskosten von Gebäuden mit üblicherweise 
vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. 
Besondere Einrichtungen, wie Sauna, Swimming-Pool, Kamin o.Ä. müssen daher gesondert 
berücksichtigt werden. 
 

Baunebenkosten (§ 22 Abs. 2 WertV) 
Zu den Herstellungskosten gehören auch die Baunebenkosten (BNK), welche als “Kosten für 
Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen sowie für die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Herstellung erforderlichen Finanzierung” definiert sind. 
Sie werden als Erfahrungs(Prozent)sätze in der üblicherweise entstehenden Höhe angesetzt. 
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Gesamtnutzungsdauer 
Dies ist die Zeit, wie lange das Gebäude ab Fertigstellung voraussichtlich wirtschaftlich sinnvoll 
genutzt werden kann. Man versteht darunter die Zeit, wie lange es seine erwarteten Erträge erbringen 
kann, ohne umfassende Modernisierungen zu benötigen. Die technische Standdauer eines Gebäudes 
ist hingegen oftmals deutlich höher. 
Nach der vorherrschenden Meinung, ist die wirtschaftliche GND von Wohngebäuden auf 60 bis 100 
Jahre begrenzt. 
 

Restnutzungsdauer (§ 16 Abs. 4 WertV) 
Als Restnutzungsdauer (RND) wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und 
sonstigen) Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch 
wirtschaftlich genutzt werden können. Sie ist demnach auch in der vorrangig substanzorientierten 
Sachwertermittlung entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des 
Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  
 

Alterswertminderung (§ 23 WertV) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird üblicherweise nach dem 
Abschreibungsmodell von Ross auf der Basis der sachverständig geschätzten wirtschaftlichen 
Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils üblichen Gesamtnutzungsdauer (GND) 
vergleichbarer Gebäude ermittelt. 
 

Baumängel und Bauschäden (§ 24 WertV) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i.d.R. bereits von Anfang an anhaften - z.B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung.  
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere 
Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage 
der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansätze oder durch auf Einzelpositionen bezogene Kostenermittlungen erfolgen. 
Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund einer in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte 
Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
 

Außenanlagen (§ 21 Abs. 4 WertV) 
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen 
(insb. Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, 
Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insb. Gartenanlagen). 
 

Marktanpassungsfaktor (§ 7 Abs. 1 Satz 2 WertV) 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis “vorläufiger Sachwert” ist in aller Regel nicht mit 
hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis “vorläufiger Sachwert” 
(= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d.h. an die für vergleichbare Grundstücke 
realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels eines Marktanpassungsfaktors. 
Dieser sog. Marktanpassungsfaktor ist durch Nachbewertungen aus realisierten 
Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechneten vorläufigen Sachwerte 
(= Substanzwerte) abzuleiten. Er ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen 
entsprechenden, nach den Vorschriften der WertV ermittelten “vorläufigen Sachwerte” 
(=Substanzwerte). 
 

Besondere wertbeeinflussende Umstände (§ 25 WertV) 
Unter den besonderen wertbeeinflussenden Umständen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. 
Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, insbesondere Baumängel und Bauschäden, oder 
Abweichungen von der nachhaltig erzielbaren Miete). 
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Das Ertragswertmodell der Wertermittlungsverordnung (§§ 15 - 20 WertV) 
Der Ertragswert setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Erträge (Mieteinnahmen) 
- 

Bewirtschaftungskosten 
(vom Eigentümer zu tragende Kosten) 

- 
Ertragsanteil des Bodens 

= 
Gebäudeertragsanteil 

(dieser wird kapitalisiert über die Restnutzungsdauer) 
= 

Gebäudeertragswert 
+ 

Bodenwert 
= 

Ertragswert 

Erläuterungen der verwendeten Begriffe 
Rohertrag (§ 17 WertV) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung nachhaltig 
erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen 
(nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks auszugehen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 18 WertV) 

Die Bewirtschaftungskosten sind vom Eigentümer zu tragende und nicht auf den Mieter umwälzbare 
Aufwendungen, die zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks und der Gebäude 
laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Instandhaltungskosten, die 
Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis.  

Liegenschaftszinssatz (§ 11 WertV) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er bezeichnet das 
Verhältnis zwischen dem Reinertrag des Grundstücks und dessen Kaufpreis. Er wird – vereinfacht - 
dadurch ermittelt, dass man den Reinertrag einer Immobilie durch deren Kaufpreis dividiert. 

Restnutzungsdauer (§ 16 Abs. 4 WertV) 

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt 
werden können. Sie ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen 
Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  

Besondere wertbeeinflussende Umstände (§ 19 WertV) 

Unter den besonderen wertbeeinflussenden Umständen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. 
unüblicher baulicher Zustand oder Abweichungen von der nachhaltig erzielbaren Miete). 

Ertragswert/Rentenbarwert (§ 16 Abs. 3 WertV) 

Dies ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der 
Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden 
Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig 
gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts. 

 


